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97 Öffentliches Auftragswesen

Norm

32004L0018 Vergabe-RL öffentliche Bauaufträge Art9 Abs1;

32004L0018 Vergabe-RL öffentliche Bauaufträge Art9 Abs3;

62010CJ0574 Kommission / Deutschland;

BVergG 2006 §13;

BVergG 2006 §14 Abs3;

BVergG 2006 §4;

1. BVergG 2006 § 13 gültig von 01.01.2008 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018

2. BVergG 2006 § 13 gültig von 01.02.2006 bis 31.12.2007

1. BVergG 2006 § 14 gültig von 01.03.2016 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018

2. BVergG 2006 § 14 gültig von 01.04.2012 bis 29.02.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 10/2012

3. BVergG 2006 § 14 gültig von 01.02.2006 bis 31.03.2012

1. BVergG 2006 § 4 gültig von 01.02.2006 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018

Rechtssatz

Der EuGH hat im Zusammenhang mit der Berechnung des geschätzten Wertes eines ö?entlichen Auftrags auf Art. 9

Abs. 1 und 3 der Richtlinie 2004/18 verwiesen, wonach "ein Bauvorhaben oder ein Beschaffungsvorhaben mit dem Ziel,

eine bestimmte Menge von Waren und/oder Dienstleistungen zu bescha?en, nicht zu dem Zweck aufgeteilt werden

darf, das Vorhaben der Anwendung dieser Richtlinie zu entziehen" (vgl. das Urteil des EuGH vom 15. März 2012 in der

Rechtssache C-574/10, Kommission/Deutschland, Randnr. 36). Bei der Beurteilung, ob verschiedene Bauaufträge als

einheitliches Bauvorhaben bzw. verschiedene Dienstleistungen als einheitlicher Auftrag anzusehen sind, hat der EuGH

eine funktionale Betrachtungsweise gewählt. Dabei hat er "das Kriterium des einheitlichen Charakters eines Bauwerks

mit funktionaler und wirtschaftlicher Kontinuität herangezogen und geprüft, ob die verschiedenen Lose dieses

Bauwerks dieselbe wirtschaftliche und technische Funktion erfüllten" bzw. ausgesprochen, dass "bei der Beurteilung,

ob Dienstleistungen, deren Erbringung (...) in verschiedenen getrennten Abschnitten erfolgt ist, als einheitlicher Auftrag

anzusehen sind, der einheitliche Charakter in Bezug auf ihre wirtschaftliche und technische Funktion zu prüfen" ist

(vgl. Urteil Kommission/Deutschland, Randnr. 37 bzw. 41). Somit ist es im Beschwerdefall nicht hinreichend, dass die

Behörde die Feststellung getro?en hat, wonach das gesamte Projekt (gemeint: das gesamte Bauvorhaben) nicht als

Totalunternehmerauftrag ausgeschrieben werden sollte.Der EuGH hat im Zusammenhang mit der Berechnung des

geschätzten Wertes eines ö?entlichen Auftrags auf Artikel 9, Absatz eins und 3 der Richtlinie 2004/18 verwiesen,
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wonach "ein Bauvorhaben oder ein Bescha?ungsvorhaben mit dem Ziel, eine bestimmte Menge von Waren und/oder

Dienstleistungen zu bescha?en, nicht zu dem Zweck aufgeteilt werden darf, das Vorhaben der Anwendung dieser

Richtlinie zu entziehen" vergleiche das Urteil des EuGH vom 15. März 2012 in der Rechtssache C-574/10,

Kommission/Deutschland, Randnr. 36). Bei der Beurteilung, ob verschiedene Bauaufträge als einheitliches

Bauvorhaben bzw. verschiedene Dienstleistungen als einheitlicher Auftrag anzusehen sind, hat der EuGH eine

funktionale Betrachtungsweise gewählt. Dabei hat er "das Kriterium des einheitlichen Charakters eines Bauwerks mit

funktionaler und wirtschaftlicher Kontinuität herangezogen und geprüft, ob die verschiedenen Lose dieses Bauwerks

dieselbe wirtschaftliche und technische Funktion erfüllten" bzw. ausgesprochen, dass "bei der Beurteilung, ob

Dienstleistungen, deren Erbringung (...) in verschiedenen getrennten Abschnitten erfolgt ist, als einheitlicher Auftrag

anzusehen sind, der einheitliche Charakter in Bezug auf ihre wirtschaftliche und technische Funktion zu prüfen" ist

vergleiche Urteil Kommission/Deutschland, Randnr. 37 bzw. 41). Somit ist es im Beschwerdefall nicht hinreichend, dass

die Behörde die Feststellung getro?en hat, wonach das gesamte Projekt (gemeint: das gesamte Bauvorhaben) nicht als

Totalunternehmerauftrag ausgeschrieben werden sollte.
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